
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelmäßig, zeitgerecht und zuverlässig informiert zu sein,  
wird nicht nur für Firmen und Betriebe, 
sondern auch für Privatpersonen immer wichtiger. 
 
Das zweimal monatlich erscheinende Amtsblatt der Stadt 
bietet als offizielles Organ der Stadtverwaltung wertvolle 
Informationen aus erster Hand wie: 
 

� Beschlüsse des Gemeinderates 

� Kundmachungen besonderer Rechtswirksamkeit 

� Öffentliche Ausschreibungen 

� u.v.m.  
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Ich bestelle hiermit ein Jahresabonnement (mindestens 24 Ausgaben) 

Des „Amtsblattes der Stadt Salzburg“. 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 

Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  

bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird. 

 

Bitte einsenden an: Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg 

 

 

Amtsblatt 
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Kundmachungen 
 

Flächen- 
widmungspläne 

 
 

Einzelbewilligungs-
verfahren gemäß 

§ 46 Abs.1 ROG 2009 
 

 

Ansuchen 

 

Magistrat Salzburg 
Zahl: 05/01/35086/2015/008 

Salzburg, 5. Mai 2015 
 
Betrifft: 
Pötzelsberger Brigitte und Rosemarie Amtmann, 
Schwarzgrabenweg, Gst. 1093 KG Leopoldskron; Ansu-
chen um Einzelgenehmigung gemäß § 46 Abs. 1 Salz-
burger Raumordnungsgesetz 2009 – ROG2009; 
 

Kundmachung 
 

Gemäß § 73 Abs 1 Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 - 
ROG 2009, LGBl Nr 30/2009, wird hiermit folgendes, beim 
Magistrat Salzburg, Abt. 5/01 - Baurechtsamt, Auersperg-
straße 7, 1. Stock, Zimmer Nr. 14, zur Einsicht aufliegende 
Ansuchen um Einzelbewilligung (§ 46 Abs 1 ROG 2009) 
kundgemacht. 
 
Antragsteller: 
Pötzelsberger Brigitte und Rosemarie Amtmann 
 
Antragsgegenstand (Art und Ort des Vorhabens): 
Vereinshütte mit Hundeboxenanlage 
Gst. 1093 KG Leopoldskron 
Liegenschaft Schwarzgrabenweg 
 
Zu diesem Vorhaben können gemäß § 73 ROG 2009 in-
nerhalb von vier Wochen ab dieser Kundmachung von 
den Trägern öffentlicher Interessen und von Personen, die 
ein Interesse glaubhaft machen, schriftliche Stellungnah-
men eingebracht werden, die in die Beratungen des Pla-
nungs- und Verkehrsausschusses zur bescheidmäßigen 

Erledigung einbezogen werden. Die Entscheidung des 
Planungs- und Verkehrsausschusses darf erst nach Ablauf 
einer Frist von vier Wochen ab dieser Kundmachung er-
folgen. 

Für den Bürgermeister: 
Mag. Felix Holzmannhofer 

 
 

Bebauungspläne 
 

Einleitungen 
 

Magistrat Salzburg 
Zahl: 05/03/36915/2015/003 

Salzburg, 6. Mai 2015 
 
Betrifft: 
Erweiterter Bebauungsplan der Grundstufe „Alpen-
straße-Süd 17/G1/NE1“ – Neuaufstellung; Öffentliche 
Auflage des Entwurfes im Bereich Alpenstraße 155, 
Gst. 713/7, KG Morzg 
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 71 Abs 3 des Salzburger Raumordnungsgeset-
zes 2009 - ROG 2009, LGBl Nr 30/2009, zuletzt geändert 
durch LGBl Nr. 106/2013, wird kundgemacht, dass der 
Entwurf des erweiterten Bebauungsplanes der Grundstufe 
„Alpenstraße Süd 17/G1/NE1“ im Bereich Alpenstraße 
155, Gst. 713/7, KG Morzg, als 1. Änderung (Ergänzung) 
des Bebauungsplanes der Grundstufe „Alpenstraße Süd 
17/G1“, vier Wochen lang, und zwar in der Zeit vom 
18.05.2015 bis einschließlich 15.06.2015 beim Magistrat 
Salzburg (bei der Magistratabteilung 5/03 – Amt für 
Stadtplanung und Verkehr, Schwarzstraße 44, 5020 Salz-
burg, 4. Stock) zur allgemeinen Einsicht während der für 
den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden aufgelegt 
wird. 
 
Gemäß § 71 Abs 4 ROG 2009 können innerhalb dieser 
Auflagefrist von den Trägern öffentlicher Interessen und 
von Personen, die ein Interesse glaubhaft machen, schrift-
liche Einwendungen zum Entwurf erhoben werden. 
 

Für den Bürgermeister: 
Dipl.-Ing. Dr. Andreas Schmidbaur 

 
 

Pass-Service 

Schloss Mirabell, Tel. 8072-3570 

 Mo-Do 7.30-16, Fr 7.30-13 Uhr 
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Magistrat Salzburg 
Zahl: 05/03/32023/2014/005 

Salzburg, 6. Mai 2015 
 
Betrifft: 
Bebauungsplan der Grundstufe 'Glaserstraße 2/G1/N3', 
- 3. Änderung des Bebauungsplans der Grundstufe 'Gla-
serstraße 2/G1'; Öffentliche Auflage des Entwurfs im 
Bereich der Glaserstraße 10 
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 71 Abs 3 des Salzburger Raumordnungsgeset-
zes 2009 - ROG 2009, LGBl Nr 30/2009, zuletzt geändert 
durch LGBl Nr 106/2013, wird kundgemacht, dass der 
Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes der 
Grundstufe 'Glaserstraße 2/G1' im Bereich der Glaser-
straße 10, Gst. 741/1, KG Aigen I, entsprechend der plan-
lichen Darstellung 'Glaserstraße 2/G1/N3', vier Wochen 
lang, und zwar in der Zeit vom 18.5.2015 bis einschließ-
lich 15.6.2015 beim Magistrat Salzburg (bei der Magist-
ratabteilung 5/03 – Amt für Stadtplanung und Verkehr, 
Schwarzstraße 44, 5020 Salzburg, 4. Stock) zur allgemei-
nen Einsicht während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Amtsstunden aufgelegt wird. 
 
Gemäß § 71 Abs 4 ROG 2009 können innerhalb dieser 
Auflagefrist von den Trägern öffentlicher Interessen und 
von Personen, die ein Interesse glaubhaft machen, schrift-
liche Einwendungen zum Entwurf erhoben werden. 
 

Für den Bürgermeister: 
Dipl.-Ing. Dr. Andreas Schmidbaur 

 
 

Magistrat Salzburg 
Zahl: 05/03/35007/2015/003 

Salzburg, 6. Mai 2015 
 

Betrifft: 
Erweiterter Bebauungsplan der Grundstufe „Schall-
moos West 6/G2/NE1“ - 1. Änderung des Bebauungs-
plans der Grundstufe „Schallmoos West 6/G2/N1“; 
Öffentliche Auflage des Entwurfes im Bereich der 
Stabauergasse 1 

Kundmachung 
 
Gemäß § 71 Abs 3 des Salzburger Raumordnungsgeset-
zes 2009 - ROG 2009, LGBl Nr 30/2009, zuletzt geändert 
durch LGBl Nr 106/2013, wird kundgemacht, dass der 
Entwurf des erweiterten Bebauungsplanes der Grundstufe 
„Schallmoos West 6/G2/NE1“ im Bereich Stabauergasse 
1, Gst. 1329/8, KG Salzburg, als 1. Änderung (Ergän-
zung) des Bebauungsplanes der Grundstufe „Schallmoos 
West 6/G2/N1“, vier Wochen lang, und zwar in der Zeit 
vom 18.05.2015 bis einschließlich 15.06.2015 beim Ma-
gistrat Salzburg (bei der Magistratabteilung 5/03 – Amt 

für Stadtplanung und Verkehr, Schwarzstraße 44, 5020 
Salzburg, 4. Stock) zur allgemeinen Einsicht während der 
für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden aufge-
legt wird. 
 
Gemäß § 71 Abs 4 ROG 2009 können innerhalb dieser 
Auflagefrist von den Trägern öffentlicher Interessen und 
von Personen, die ein Interesse glaubhaft machen, schrift-
liche Einwendungen zum Entwurf erhoben werden. 
 

Für den Bürgermeister: 
Mag. Felix Holzmannhofer 

 
 

Beschlüsse und Bausperren 
 
 

Magistrat Salzburg 
Zahl: 05/03/47644/2012/021 

Salzburg, 5. Mai 2015 
 
Betrifft: 
Bebauungsplan der Aufbaustufe „Bauvorhaben Al-
penstraße - Enzingergasse 1/A1“ – Neuaufstellung; 
Endkundmachung 
 

Kundmachung 
 
Der Stadtsenat der Landeshauptstadt Salzburg hat in sei-
ner Sitzung am 5.5.2015, gestützt auf Punkt 1.2.19. des 
Anhanges zur GGO, gemäß § 71 Abs 6 des Salzburger 
Raumordnungsgesetzes 2009 – ROG 2009, LGBl Nr 
30/2009, zuletzt geändert durch LGBl Nr 106/2013, die 
Neuaufstellung des Bebauungsplanes der Aufbaustufe 
„Bauvorhaben Alpenstraße - Enzingergasse 1/A1“, im 
Bereich der Gst. 14/62, 40/10 und 916/86, KG Morzg, 
entsprechend der planlichen Darstellung ON 16 beschlos-
sen.  
 
Gemäß § 71 Abs 7 ROG 2009 in Verbindung mit § 19 
Abs 1 des Salzburger Stadtrechtes 1966 erfolgt hiermit 
die Kundmachung durch Auflegung zur öffentlichen und 
allgemeinen Einsicht während der für den Parteienver-
kehr bestimmten Amtsstunden des Magistrates (bei der 
Magistratsabteilung 5/03 – Amt für Stadtplanung und 
Verkehr, Schwarzstraße 44, 5020 Salzburg, 4. Stock).  
 

Für den Bürgermeister: 
Mag. Felix Holzmannhofer 

 
 

Standesamt 

Schloss Mirabell, Tel. 8072-3510 

 Mo-Do 7.30-16, Fr 7.30-13 Uhr 
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Öffentliches Gut 
Gemeingebrauch/ 
(Ent-) Widmungen 

 
Keine 
 

Sonstiges 
 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 04/01/20140/2015/005 

Salzburg, 28. April 2015 
 
Betrifft: 
Steuerterminkalender Juni 2015 
 
Städtische Steuern und Abgaben im Juni 2015  
 

15. Ortstaxe u. bes. Fondsbeitrag 
 gem. Sbg. Tourismusgesetz           für April 2015 
 
 Kommunalsteuer                              für Mai 2015 
 
 Vergnügungssteuer (nur  
 regelmäßig wiederkehrende  
 Veranstaltungen)                              für Mai 2015 
 

Für den Bürgermeister: 
Peter Santner 
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Magistrat Salzburg 
Zahl: 01/02/65625/2014/009 

Salzburg, 11. Mai 2015 
 
Betrifft: 
“EU-AUSTRITTS-VOLKSBEGEHREN“ 
Berichtigung der Verlautbarung vom 26.2.2015 im 
Amtsblatt Nr. 5/2015  
 

Berichtigung 
 

Die in der gegenständlichen Angelegenheit erfolgte Ver-
lautbarung vom 26.2.2015, Zahl 01/02/65625/2014/003, 
abgedruckt im Amtsblatt der Landeshauptstadt Salzburg 
Nr. 5/2015 auf Seite 4, wird dahingehend berichtigt, dass 
folgende formelle Änderungen im Sinne des § 19 Abs 5 
des Salzburger Stadtrechtes 1966, LGBl Nr 47/1966 idF 
LGBl Nr 16/1997, vorgenommen werden, dass  
 
1. im Absatz 2 der Verlautbarung das Wort “Volksbegeh-

rensgesetzes“ in „Volksbegehrengesetzes“ geändert wird 
und 

2. bei der Subüberschrift „Eintragungslokale für das 
EU-Austritts-Volksbegehren“ die Schreibweise „EU-
Austritts-Volksbegehren“ in „EU-AUSTRITTS-VOLKS-
BEGEHREN“ und das Datum „23.6. bis 1.7.2015“ in 
„24.6. bis 1.7.2015“ berichtigt wird. 

 

Der Magistratsdirektor: 
Dr. Martin Floss 

 

qwm 
 

WirtschaftsService 
- Standort- und Bodenpreisberatung 
- Projektkoordinierung 
- Wirtschaftsförderungen 
Mirabellplatz 4, Schloss Mirabell 
Tel.  8072-2041 
Fax. 8072-3405 
wirtschaftsservice@stadt-salzburg.at 
www.stadt-salzburg.at/wirtschaft 
 

 

qwm 
 

Fund-Service 
Schloss Mirabell 
Mo – Do 7.30-16 Uhr, Fr 7.30-13 Uhr 
Tel. 8072-3580 
fundamt@stadt-salzburg.at 
www.fundamt.gv.at 
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Amt der Salzburger Landesregierung 
Abteilung 7 - Wasser 

Salzburg, 13. April 2015 
 

Betrifft: 
Gefahrenzonenplan 
 

Kundmachung 
 

Der Gefahrenzonenplan an der Fischach in der Stadtge-
meinde Salzburg wird in der Zeit vom 5.5.2015 bis 
1.6.2015 im Magistrat der Stadtgemeinde Salzburg, Ka-
nal- und Gewässeramt, und im Amt der Salzburger Lan-
desregierung, Abteilung Wasser (Tel. 0662 8042 DW 
4489), Michael-Pacher-Straße 36, Zi. 1057, während der 
Amtsstunden öffentlich aufgelegt. 
 

Es steht jedem frei, während dieser Zeit Einsicht in den 
Gefahrenzonenplan zu nehmen. Jedermann, der ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, ist berechtigt, 
innerhalb der Auflegungsfrist zum Gefahrenzonenplan 
schriftlich Stellung zu nehmen. 
 

Weiters kann der Gefahrenzonenplan ab 5.5.2015 auf der 
Homepage des Landes Salzburg unter der Adresse 
www.salzburg.gv.at/gefahrenzonen_flachgau 
als pdf-Datei heruntergeladen werden. 
 

Für die Landesregierung 
Dipl.-Ing. Robert Loizl MAS MTD 

 

Amt der Salzburger Landesregierung 
Abteilung 7 - Wasser 

Salzburg, 13. April 2015 
 

Betrifft: 
Gefahrenzonenplan 

 

Kundmachung 
 

Der Gefahrenzonenplan am Plainbach in der Stadtge-
meinde Salzburg wird in der Zeit vom 5.5.2015 bis 
1.6.2015 im Magistrat der Stadtgemeinde Salzburg, Ka-
nal- und Gewässeramt, und im Amt der Salzburger Lan-
desregierung, Abteilung Wasser (Tel. 0662 8042 DW 
4489), Michael-Pacher-Straße 36, Zi. 1057, während der 
Amtsstunden öffentlich aufgelegt. 
 

Es steht jedem frei, während dieser Zeit Einsicht in den 
Gefahrenzonenplan zu nehmen. Jedermann, der ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, ist berechtigt, 
innerhalb der Auflegungsfrist zum Gefahrenzonenplan 
schriftlich Stellung zu nehmen. 
 

Weiters kann der Gefahrenzonenplan ab 5.5.2015 auf der 
Homepage des Landes Salzburg unter der Adresse 
www.salzburg.gv.at/gefahrenzonen_flachgau 
als pdf-Datei heruntergeladen werden. 
 

Für die Landesregierung 
Dipl.-Ing. Robert Loizl MAS MTD 

Amt der Salzburger Landesregierung 
Abteilung 7 - Wasser 

Salzburg, 13. April 2015 
 

Betrifft: 
Gefahrenzonenplan 
 

Kundmachung 
 

Der Gefahrenzonenplan an der Saalach in der Stadtge-
meinde Salzburg wird in der Zeit vom 5.5.2015 bis 
1.6.2015 im Magistrat der Stadtgemeinde Salzburg, Ka-
nal- und Gewässeramt, und im Amt der Salzburger Lan-
desregierung, Abteilung Wasser (Tel. 0662 8042 DW 
4489), Michael-Pacher-Straße 36, Zi. 1057, während der 
Amtsstunden öffentlich aufgelegt. 
 
Es steht jedem frei, während dieser Zeit Einsicht in den 
Gefahrenzonenplan zu nehmen. Jedermann, der ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, ist berechtigt, 
innerhalb der Auflegungsfrist zum Gefahrenzonenplan 
schriftlich Stellung zu nehmen. 
 
Weiters kann der Gefahrenzonenplan ab 5.5.2015 auf der 
Homepage des Landes Salzburg unter der Adresse 
www.salzburg.gv.at/gefahrenzonen_stadt_salzburg 
als pdf-Datei heruntergeladen werden. 
 

Für die Landesregierung 
Dipl.-Ing. Robert Loizl MAS MTD 

 
 

qwm 
 

Bürgerservice 
Ihr Anliegen ist unser Anliegen: 
 

Das Bürgerservice ist zentrale Anlaufstelle 
und Informationsdrehscheibe der Stadtge- 
meinde Salzburg. Es bietet Information und 
Beratung über sämtliche Angelegenheiten, 
die die Stadtverwaltung betreffen. 
Anfragen und Anliegen werden so rasch wie 
möglich direkt vom BürgerService beantwor- 
tet oder an die zuständigen Ämter und  
Abteilungen zur Bearbeitung weitergeleitet. 
 
Schloss Mirabell 
Mo bis Do 7.30-16, Fr 7.30-13 Uhr 
Tel. 8072-2000 
buergerservice@stadt-salzburg.at 
www.stadt-salzburg.at 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmäßig, zeitgerecht und zuverlässig informiert zu sein,  
wird nicht nur für Firmen und Betriebe, 
sondern auch für Privatpersonen immer wichtiger. 
 
Das zweimal monatlich erscheinende Amtsblatt der Stadt 
bietet als offizielles Organ der Stadtverwaltung wertvolle 
Informationen aus erster Hand wie: 
 

 Beschlüsse des Gemeinderates 

 Kundmachungen besonderer Rechtswirksamkeit 

 Öffentliche Ausschreibungen 

 u.v.m.  
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